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Zugangsordnung (Satzung) 
der Fachhochschule Westküste Heide (FHW) 

für den Masterstudiengang 
Mikroelektronische Systeme 

Vom 16. Oktober 2013 
 
 
Aufgrund des § 52 Abs. 1 in Verbindung mit § 49 Abs. 5 des Hochschulgesetzes vom 28. Feb- 
ruar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 184), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. August 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 365), wird nach Beschlussfassung durch den Konvent des Fachbereiches 
Technik vom 18. September 2013 und mit Genehmigung des Präsidiums der Fachhochschule 
Westküste vom 16. Oktober 2013 die folgende Satzung erlassen. 

 
 

§ 1 Zugangsvoraussetzungen 
(1) Für den Zugang zum Masterstudiengang Mikroelektronische Systeme haben die Be- 
werberin oder der Bewerber folgende Unterlagen zum Nachweis der besonderen Eignung bei- 
zubringen: 

 

a) 
aa) Nachweis über die mit mindestens der Note 2,50 bestandene Bachelor of Enginee- 
ring oder Bachelor of Science Prüfung in den Bachelorstudiengängen Informations- und 
Elektrotechnik oder Elektrotechnik und Informationstechnik oder Information Engineering 
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 

 
bb) oder Nachweis über die mit mindestens der Note 2,50 bestandene Bachelor of Sci- 
ence Prüfung in dem Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik der 
Fachhochschule Westküste. 

 
cc) oder Nachweis über einen gleichwertigen Hochschulabschluss eines Elektrotechnik-, 
Informationstechnik- und/oder technischen Informatikstudiums in einem mindestens sie- 
bensemestrigen Bachelorstudiengang an einer anderen deutschen oder ausländischen 
Hochschule mit mindestens der Note 2,50, 

 
dd) Absolventen mit den Abschlüssen unter aa) bis cc), die eine Note schlechter als 2,50 
erreicht haben, können nur dann zugelassen werden, wenn sie nach dem Bachelor- o- 
der Diplomabschluss eine mindestens einjährige berufliche Tätigkeit im Bereich der 
Elektrotechnik und Informationstechnik nachweisen können. Zusätzlich sind in diesem 
Fall wissenschaftliche Veröffentlichungen und Arbeitszeugnisse einzureichen, die die 
besondere fachliche Qualifikation im Bereich der Elektrotechnik und Informationstechnik 
oder hervorragende Leistungen in anderen fachbezogenen Bereichen bestätigen. 

 

b) bei ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern ohne deutsche Hochschulzugangsbe- 
rechtigung oder deutschen Hochschulabschluss sind zusätzlich ausreichende deutsche 
Sprachkenntnisse durch die Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an deutschen 
Hochschulen (RO-DT, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25. Juni 2004) in der 
jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit dem Anhang zum Beschluss der Kultusmi- 
nisterkonferenz vom 2. Juni 1995 in der Fassung vom 9. März 2005 oder gleichwertige 
Nachweise zum Deutschen Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz - Zweite Stufe 
(DSD II) – (wie z.B. DSH-Prüfung, Test DaF, Goethe Institut, GRE) nachzuweisen, 
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c) eine schriftliche Darstellung des persönlichen und beruflichen Werdegangs einschließ- 
lich der bisherigen Fort- und Weiterbildung unter Beifügung der einschlägigen Dokumente, 
insbesondere Arbeitszeugnisse, 

 
d) ein Motivationsschreiben, in dem Folgendes darzulegen ist: 

aa) aufgrund welcher spezifischer Begabungen und Interessen die Bewerberin oder der 
Bewerber sich für diesen Studiengang besonders geeignet hält, 

 
bb) und die Fähigkeit zu methodenorientierter Arbeitsweise , die im vorangegangenen 
Studium erworben und vorrangig bei der Bachelorarbeit eingesetzt wurde. In diesem Zu- 
sammenhang sind die Themenstellung der Bachelorarbeit und die angewendeten Me- 
thoden bzw. eingesetzten Verfahren zu beschreiben. 

 
(2) Über die Gleichwertigkeit von Abschlüssen entscheidet auf Antrag der Bewerberinnen 
und Bewerber der Auswahlausschuss. Dreieinhalbjährige Bachelorabschlüsse einer Universität 
oder Fachhochschule oder höherwertige Abschlüsse sind ohne Gleichwertigkeitsprüfung anzu- 
erkennen, wenn mindestens 65% der Fächer dem Bereich der Informations- und Kommunikati- 
onstechnik und/oder der Elektrotechnik und/oder der Informations- und Elektrotechnik zuzuord- 
nen sind. 

 
(3) Der Zugang zum Masterstudiengang kann auch beantragt werden, wenn der erste be- 
rufsqualifizierende Abschluss wegen ausstehender einzelner Prüfungsleistungen noch nicht 
vorliegt und auf Grund des bisherigen Studienverlaufs insbesondere der nachgewiesenen Prü- 
fungsleistungen mit mindestens einer Durchschnittsnote 2,50 oder besser zu rechnen ist und zu 
erwarten ist, dass der Abschluss nach §2 Absatz 1 a) bis zum Ende des ersten Semesters des 
Masterstudiums erlangt wird. Hierzu hat die Bewerberin oder der Bewerber eine Stellungnahme 
der die Bachelorarbeit betreuenden Professorin oder des betreuenden Professors zum Bewer- 
bungstermin vorzulegen. Die Zulassung erlischt, wenn der Nachweis des Abschlusses des 
grundständigen Studiums nach § 2 Absatz 1 a) nicht bis zum letzten Tag des ersten Semesters 
des Masterstudiums erbracht wird. 

 
(4) Bewerberinnen oder Bewerber, die als Voraussetzung den Grad eines „Bachelor of Sci- 
ence“ oder eines „Bachelor of Engineering“ auf Grund eines sechssemestrigen Bachelorstudi- 
engangs (180 Kreditpunkte) erworben haben und deren Bachelorstudiengang kein Praxisse- 
mester enthielt, können auch einen Zugang zum Masterstudiengang beantragen, falls sie eine 
einschlägige berufliche Tätigkeit als „Bachelor of Science“ oder „Bachelor of Engineering“ von 
mindestens 6 Monaten oder ein mit 30 Kreditpunkten kreditiertes Praxissemester nach Beendi- 
gung ihres Bachelorstudiums nachweisen können. 

 
(5) Bewerberinnen oder Bewerber, die als Voraussetzung den Grad eines „Bachelor of Sci- 
ence“ oder eines „Bachelor of Engineering“ auf Grund eines sechssemestrigen Bachelorstudi- 
engangs (180 Kreditpunkte) erworben haben, können mit der Auflage berücksichtigt werden, 
zusätzliche Prüfungsleistungen im Umfang von bis zu 30 Kreditpunkten im Rahmen des Mas- 
terstudiums am Department Informations- und Elektrotechnik der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (HAW) Hamburg oder an der Fachhochschule Westküste spätestens bis zur 
Anmeldung der Masterarbeit zu erbringen. Der Auswahlausschuss setzt fest, wie die fehlenden 
Kreditpunkte nachzuweisen sind. Der Umfang der zusätzlich zu erbringenden Leistungen darf 
zu keiner Verlängerung des Studiums um mehr als ein Semester führen. 

 
(6) Bewerberinnen oder Bewerber, die den Grad Diplom-Ingenieurin oder Diplom-Ingenieur 
an einer Fachhochschule, Universität oder gleichgestellten Hochschule im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes in einem Studienfach aus dem Bereich der Elektrotechnik und/oder 
Informationstechnik in einem mindestens siebensemestrigen Studium mindestens mit der Note 
„gut“ (2,50) erworben haben, werden bei der Bewerbung den Bachelorabsolventen gleichge- 
stellt. 
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§ 2 Auswahlausschuss 
(1) Es wird ein Auswahlausschuss gebildet. Ihm gehören zwei Professorinnen oder Profes- 
soren an: 

a) die Studiengangsleiterin oder der Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Mikro- 
elektronische Systeme an der Fachhochschule Westküste in Heide bei Zulassung zum 
Sommersemester , 

b) die oder der Prüfungsausschussvorsitzende für den Masterstudiengang Mikroelektroni- 
sche Systeme oder dessen Stellvertretung. 

Des Weiteren als beratendes Mitglied eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der für Bewer- 
bungs- und studentische Angelegenheiten zuständigen Stelle. 

 
(2) Über die Sitzungen des Ausschusses ist ein Protokoll zu führen. Zu protokollieren ist 
insbesondere der Sitzungsverlauf und die Beschlüsse mit Begründung über die Auswahlent- 
scheidung. 

 
(3) Der Auswahlausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei stimmberechtigte Mit- 
glieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Mitglieds unter (1) a. 

 
§ 3 In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Sie gilt erstmals für das Vergabeverfah- 
ren zum Sommersemester 2014. 

 
 
 
 

Fachhochschule Westküste 
Fachbereich Technik 

 
 

Prof. Dr. Stephan Hußmann 
Heide, den 16. Oktober 2013 
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